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I. Einleitung
Nach § 553 Abs. 1 Satz 1 BGB hat die Mieterin einen An-
spruch gegen die Vermieterin auf Erlaubnis der Gebrauchs-
überlassung eines Teils des von ihr gemieteten Wohnraums
an Dritte, soweit sie hieran ein berechtigtes Interesse hat.
Offen bleibt dabei, wie es sich auf diesen Anspruch auswirkt,
wenn der vereinbarte Untermietzins höher ist als der Haupt-
mietzins; die Mieterin den Wohnraum also gewinnbringend
untervermietet.

Mit der gewinnbringenden Untervermietung hat sich das
LG Berlin in einem Urteil vom 27. 9.2023 (64 S 270/22)
befasst.1 In dem zugrundeliegenden Sachverhalt überstieg
die von der Mieterin verlangte Untermiete die Hauptmiete
um etwa das Doppelte und verstieß außerdem gegen die in
Berlin geltenden Vorschriften der Mietpreisbremse nach
§§ 556d ff. BGB. Nach Ansicht des LG Berlin hatte die
Mieterin unter diesen Umständen keinen Anspruch auf Er-
laubnis der Untervermietung aus § 553 Abs. 1 Satz 1 BGB,
denn eine Vermieterin müsse es ihrer Mieterin nicht ohne
Partizipation am Ertrag erlauben, wirtschaftlichen Gewinn
aus der Untervermietung zu erzielen. Jedenfalls habe die
Mieterin dann keinen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis
auf Untervermietung, wenn diese ihrerseits gegen die Vor-
schriften der Mietpreisbremse verstoße.

Die rechtswissenschaftliche Literatur hat die Frage einer
gewinnbringenden Untervermietung nur vereinzelt behan-
delt, eine herrschende Meinung hat sich jedenfalls noch
nicht herausgebildet. Auch der BGH hat sich mit der „über-
höhten“ Untermiete noch nicht eingehend befasst. 

Die Frage der gewinnbringenden Untervermietung steht im
Zentrum des vorliegenden Beitrags. Sie berührt die grund-
legende Frage der Nutzungsberechtigung einer Mieterin
inner halb eines Wohnraummietverhältnisses. Die darüber
hin ausgehende Problematik eines Verstoßes gegen die Miet-
preisbremse soll nur am Schluss aufgegriffen werden.

II. Das berechtigte Interesse an der
 Untervermietung
Ein berechtigtes Interesse an einer Untervermietung i.S.d.
§ 553 Abs. 1 Satz 1 BGB soll gemeinhin dann vorliegen,
wenn vernünftige Gründe bestehen, die den Wunsch der
Untervermietung nachvollziehbar erscheinen lassen.2 Der
BGH erkennt als ein solches im Grundsatz jedes Interesse
von nicht ganz unerheblichem Gewicht an, das mit der gel-
tenden Rechts- und Sozialordnung in Einklang steht.3

1. Finanzielle Beweggründe als berechtigtes
 Interesse?
Unbestritten fallen unter das berechtigte Interesse i. S. d.
§ 553 BGB persönliche Erwägungen. So ist bereits der bloße
Wunsch, nicht alleine wohnen zu müssen, ausreichend.4

Auch finanzielle und wirtschaftliche Gründe können nach
der ganz herrschenden Meinung ein berechtigtes Interesse
begründen.5 Ob bereits der Wunsch ausreicht, nicht den vol-
len Mietzins zu tragen, oder ob die Mieterin zwingend fi-
nanziell auf die Mieteinnahmen angewiesen sein muss, um
die Wohnung halten zu können, scheint allerdings bisher
ungeklärt. 

Letztere Ansicht vertritt zumindest Flatow in Bezug auf die
Entscheidung des LG Berlin. Ein finanzielles oder wirt-
schaftliches Interesse sei dann gegeben, wenn die Haupt-
mieterin aus beruflichen Gründen für einen längeren Zeit-
raum abwesend ist oder wenn sich die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nach Abschluss des Mietverhältnisses wesentlich
verschlechtert haben.6 Hierzu zähle sowohl der Wegfall bis-
heriger Einnahmequellen bei gleichbleibender Miete als
auch eine Mieterhöhung, die dazu führe, dass empfangene
Transferleistungen nicht mehr die gesamte Miete abdecken.7

Das finanzielle oder wirtschaftliche Interesse sei jedoch
nicht vorhanden, sofern es sich nur um eine unwesentliche
finanzielle Verschlechterung handele, so beispielsweise bei
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1 LG Berlin, Urt. v. 27.9.2023 – 64 S 270/22, WuM 2023, 690; die
Revision wird beim BGH unter dem Az. VIII ZR 228/23 geführt.

2 Statt vieler Bieber in: MüKo, 9. Aufl. 2023, § 535 Rn. 8. 
3 BGH, Urt. v. 27.9.2023 – VIII ZR 88/22, WuM 2023, 751, Rn. 17

m. w. N. (Speditionsfirma).
4 Emmerich, in: BeckOGK, 1.4.2024, § 553 Rn. 7; Hinz, in: NK-

BGB, 4. Aufl. 2021, § 553 Rn. 6; Siegmund, in: Blank/Börsting-
haus/Siegmund, 7. Aufl. 2023, § 553 Rn. 10; BGH, Beschl. v.
3.10.1984 – VIII ARZ 2/84, WuM 1985, 7.

5 Emmerich, in: BeckOGK, 1.4.2024, § 553 Rn. 8; Hinz, in: NK-
BGB, 4. Aufl. 2021, § 553 Rn. 7; Siegmund, in: Blank/Börsting-
haus/Siegmund, 7. Aufl. 2023, § 553 Rn. 8.

6 Flatow, AnwZert MietR 6/2024 Anm. 2, S. 2.
7 Flatow, ebd. 

Franziska Brachthäuser und Undine Christian, Freie Universität Berlin

Zum Anspruch der Mieterin auf Gestattung einer
gewinnbringenden Untervermietung
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Er vertrat zudem die Auffassung, dass die Eigentümer, wel-
che dem Beschluss nicht zustimmten, nicht zur Zahlung ei-
nes Anteils an den Kosten verpflichtet wären. 

Sodann sind drei Beschlüsse gefasst worden. Zunächst ist
beschlossen worden, ein neues, den bauordnungsrechtlichen
Anforderungen entsprechendes Geländer anbringen zu las-
sen und das bestehende Geländer zwecks Beweissicherung
zu erhalten. Dieser Beschluss ist mit 4 Ja-Stimmen und
2 Nein-Stimmen als mehrheitlich zustande gekommen ver-
kündet worden.

Sodann beschlossen die Eigentümer, mit dem gleichen
Stimmverhältnis, die Auftragsvergabe.

Im Protokoll ist nach dem Stimmergebnis vermerkt: „Die
mit Nein-Stimmenden Parteien werden sich nicht an den
Kosten beteiligen. Der Beschluss ist dementsprechend mehr-
heitlich zu Stande gekommen.“ Sodann beschlossen die Ei-
gentümer die Kosten von 30236,95 € durch eine Sonder-
umlage zu finanzieren und nach Miteigentumsanteilen auf-
zubringen, wobei Bezug genommen wurde auf eine Kos-
tenaufteilung, „entsprechend den Miteigentumsanteilen der
mit Ja-stimmenden Wohnungseigentümer“. ...

Die Kläger sind der Auffassung, ein Beschluss über eine
abweichende Kostenverteilung sei nicht gefasst worden.
Eine solche entspreche auch nicht ordnungsmäßiger Ver-
waltung.

Die Kläger haben mit ihrer Klage bezüglich des Beschlusses
über die Auftragserteilung den Zusatz angefochten, wonach
die mit Nein stimmenden Parteien/Eigentümer sich nicht
an den Kosten beteiligen bzw. von der Kostentragung aus-
genommen werden, sowie den Beschluss über die Sonder-
umlage insoweit für ungültig zu erklären, als auch dort die
Sonderumlagebeträge nur von den mit Ja-stimmenden Par-
teien/Eigentümer zu tragen sind. 

Die Beklagte hält die Anfechtung für eine unzulässige Teil-
anfechtung und ist im Übrigen der Auffassung, da lediglich
das Anbringen von Ankern ordnungsmäßiger Verwaltung
entspreche, liege eine Baumaßnahme vor, insoweit sei die
Kostenaufteilung nicht zu beanstanden, sondern entspreche
§ 21 Abs. 3 WEG.

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen und sich zur
Begründung darauf bezogen, dass eine unzulässige Teilan-
fechtung vorliege.

Hiergegen richtet sich die Berufung, mit der die Kläger
ihren erstinstanzlichen Klageantrag weiterverfolgen. Auf
Hinweis der Kammer haben die Kläger erklärt, der Be-
schluss über die Sonderumlage sei insgesamt angefochten. 

Die Beklagten verteidigen unter Aufrechterhaltung ihres
bisherigen Parteivortrages die erstinstanzliche Entschei-
dung.

Aus den Gründen: II. Die Berufung hat Erfolg, soweit
sich die Kläger gegen den Beschluss über die Sonderumlage
wenden, im Übrigen ist die Berufung zurückzuweisen. 

1. Soweit die Kläger den Beschluss über die Auftragsvergabe
bezüglich des Zusatzes über die Kostenverteilung anfechten,
hat die Anfechtungsklage keinen Erfolg. Mit der Beschluss -
anfechtungsklage (§ 44 Abs. 1 Satz 1 WEG) kann lediglich
ein Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft für
ungültig erklärt werden. Dies setzt voraus, dass die Eigen-
tümer einen entsprechenden Beschluss gefasst haben. Dass
die Eigentümer einen Beschluss über die Kostenverteilung

gefasst haben, ist jedoch nicht ersichtlich. Die Kläger selbst
nehmen dieses in Abrede, auch die Beklagte behauptet dies
nicht. Aus dem Protokoll ergibt sich ein entsprechender
Schein eines Beschlusses, der gegebenenfalls mit einer An-
fechtungsklage beseitigt werden könnte, nicht. Die Mittei-
lung dieses Verteilungsschlüssels folgt ausdrücklich nach
der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses und war da-
her nicht von der Abstimmung erfasst. Nimmt man, wie zu-
lässig, das Protokoll bei der Auslegung hinzu, ergibt sich,
dass diese Kostenverteilung offenbar die Mitteilung einer
Rechtsansicht des Verwalters war, denn bereits in dem Vor-
text zu der Beschlussfassung findet sich der Hinweis, dass
die nicht zustimmenden Eigentümer an den Kosten nicht
beteiligt werden können. Bei dieser Sachlage liegt ein an-
fechtbarer Beschluss nicht vor. Im Protokoll findet sich le-
diglich die Wiedergabe einer Rechtsansicht des Verwalters.
Diese entfaltet keine Bindungswirkung. Die vom Amtsge-
richt problematisierte Frage der Teilanfechtung stellt sich
daher nicht. 

2. Der Beschluss über die Sonderumlage war demgegenüber
für ungültig zu erklären. Die Teilanfechtung war hier als
Gesamtanfechtung des Sonderumlagebeschlusses auszule-
gen. Eine Anfechtung nur des Kostenbeschlusses ist nach
der Rechtsprechung des BGH möglich. 

a) Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts konnten die
Kläger allerdings den Beschluss über die Erhebung der Son-
derumlage anfechten, innerhalb dieses Beschlusses war aber
eine weitere Beschränkung der Anfechtung nicht möglich.

Wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, kann ein Be-
schluss über die Finanzierung einer Maßnahme isoliert an-
gefochten werden (BGH, NZM 2022, 214 [= WuM 2022,
116] Rn. 10 unter Bezugnahme auf LG München I, ZWE
2019, 495). Entscheidend ist dabei alleine, ob es sich um
getrennte Beschlüsse handelt oder der Beschluss über die
Baumaßnahme und die Kostenentscheidung eine untrenn-
bare Einheit darstellen. Im vorliegenden Fall ist bereits
durch die Abstimmungsmodalitäten offensichtlich, dass es
sich um verschiedene Beschlüsse handelt, mit denen zu-
nächst im Grundsatz darüber Klarheit geschaffen wird, ob
überhaupt eine Baumaßnahme durchgeführt wird, sodann
wer die Baumaßnahme durchführt und in einem letzten
Schritt, wie die Finanzierung erfolgt. Bei einer derartigen
Vorgehensweise ist offensichtlich, dass es sich um getrennte
Beschlüsse handelt, die auch rechtlich voneinander zu tren-
nen sind und daher isoliert angefochten werden können.
Dass sämtliche Beschlüsse unter einer Tagesordnungspunkt-
nummer gefasst worden und nicht einzeln nummeriert wor-
den sind, steht dem nicht entgegen. 

Zutreffend ist der Einwand der Berufungserwiderung, dass
inhaltlich die Beschlüsse eine Einheit bilden, denn eine Fi-
nanzierung macht nur dann Sinn, wenn zuvor ein Baube-
schluss gefasst wurde und andererseits ist ein Baubeschluss
ohne Finanzierung nicht ordnungsgemäß. Zudem wird aus
der subjektiven Sicht der Eigentümer ein Beschluss über
eine Baumaßnahme stets mit dem Kostenbeschluss eine
Einheit bilden, zumal die Frage der Kostenbeteiligung häufig
das entscheidende Kriterium für die Zustimmung zu der
Baumaßnahme ist (so auch Kammer, ZWE 2018, 366). Dies
führt allerdings nach der Rechtsprechung des BGH nicht
dazu, dass zwingend sowohl die Beschlüsse über die Durch-
führung der Maßnahme und über die Finanzierung eine Ein-
heit i. S. v. § 139 BGB bilden und zusammen angefochten
werden müssen (BGH, a. a.O.). Die Kammer folgt dieser
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einer geringfügigen Mieterhöhung.8 Insofern sei also das
Einkommen der Mieterin für die Beurteilung des berech-
tigten finanziellen Interesses maßgeblich. In der Konsequenz
würde das bedeuten, dass ein finanzielles und wirtschaftli-
ches Interesse immer dann abzulehnen wäre, wenn die
Hauptmieterin nicht zwingend darauf angewiesen ist. Die
Untervermietung von zwei Zimmern in einer beruflich ge-
nutzten Nebenwohnung wäre nur dann als berechtigtes In-
teresse anzuerkennen, wenn die Hauptmieterin die Wohnung
andernfalls aufgeben müsste.9

Diese Auffassung überzeugt aus mehreren Gründen nicht.
Einerseits ist es durchaus ein berechtigtes Interesse, nur für
den Teil der Wohnung zu zahlen, den man auch nutzt. Au-
ßerdem können sich Einkommensverhältnisse schnell än-
dern, so dass das berechtigte finanzielle Interesse im eng
verstandenen Sinne eventuell nur für einen kurzen Zeitraum
vorliegt. Ferner wäre die Hauptmieterin gezwungen, ihre
Vermögensverhältnisse zu offenbaren, was jedoch das In-
formationsbedürfnis der Vermieterin übersteigt.10 Auch er-
scheint unklar, ob es auf das laufende Einkommen ankommt
oder ob die Hauptmieterin auch ihre Ersparnisse antasten
muss, bevor ein finanzielles berechtigtes Interesse im engen
Sinne anzunehmen ist. Da andererseits der bloße Wunsch
nach gemeinschaftlichem Wohnen bereits anerkannt wird,
erscheint es vorzugswürdig, auch finanzielle Erwägungen
als berechtigtes Interesse gelten zu lassen. Ausreichend ist
insofern der Wunsch der Hauptmieterin, nicht den vollen
Mietzins zu zahlen. 

Auch der BGH erkennt grundsätzlich den Wunsch der Mie-
terin nach einer Verringerung der von ihr zu tragenden Miet-
aufwendungen als ein berechtigtes Interesse an. Er verweist
hierbei auf die historische Gesetzgebung, die mit der Schaf-
fung des § 553 BGB erkennbar die Absicht verfolgt habe,
der Mieterin eine Kostenentlastung durch die Untervermie-
tung zu ermöglichen.11

Für die diesem Beitrag zugrundeliegende Fragestellung ist
entscheidend, was mit Kostenentlastung konkret gemeint
ist. Sofern man darunter versteht, dass die Mieterin als Un-
termiete denselben Preis verlangt, den sie für die unterver-
mieteten Flächen als Hauptmiete schuldet, ist dagegen nichts
einzuwenden. Denn die kostendeckende Untervermietung
dient tatsächlich dem Erhalt der eigenen Wohnung. 

2. Gewinnerzielung als berechtigtes Interesse?
Die Stimmen in der Literatur zur Frage nach der gewinn-
bringenden Untervermietung sind überschaubar. Zum einen
finden sich ablehnende, wenngleich knappe Äußerungen.
Ein berechtigtes Interesse soll nicht bestehen, wenn der Un-
termietzins einer zusätzlichen Einnahme zur Finanzierung
des Lebensunterhalts der Hauptmieterin gleichkomme.12 Ein
solches „Kassemachen“ durch den Untermietzins sei nicht
zu akzeptieren.13 Die Genehmigungspflicht der Vermieterin
in § 553 BGB solle schließlich nicht dazu dienen, der Haupt-
mieterin die Abbezahlung eines Lamborghinis zu ermögli-
chen.14 Eher indirekte Positionierungen finden sich dahin-
gehend, dass ein berechtigtes Interesse in der Reduzierung15

und teilweisen Kompensierung16 der Wohnkosten liegen
kann. 

Eine abweichende Einschätzung findet sich wiederum bei
Flatow, die sich der Frage explizit gewidmet hat. Bestehe
ein berechtigtes finanzielles oder wirtschaftliches Interesse
an der Untervermietung – wobei unklar bleibt, ob Folgendes

auch gelten soll, wenn kein wirtschaftliches Interesse, son-
dern ein rein persönliches Interesse vorliegt – so dürfe die
Hauptmieterin auch gewinnbringend – und zwar ohne jede
Obergrenze – untervermieten.17

Für die Ansicht, dass die Hauptmieterin die Höhe des Un-
termietzinses frei vereinbaren kann, spreche zum einen,
dass die Bestimmung der zulässigen Miete andernfalls
schwierig sei. Zu klären sei dann nämlich, ob nur der zuvor
erlittene Einkommensverlust ausschlaggebend sei und ob
eine Veränderung der Einkommenssituation dazu führe, dass
sich der Mietzins ändere.18 Zu dieser Schwierigkeit kommt
man jedoch erst, wenn man mit Flatow annimmt, dass nur
die Hauptmieterin, die auf die Einnahmen zwingend ange-
wiesen sei, ein berechtigtes finanzielles Interesse habe.
Schließt man sich der vorzugswürdigen herrschenden Mei-
nung an, die den Wunsch nach Kostenreduktion ausreichen
lässt, so lässt sich einfach feststellen, was als zulässige
Miethöhe anzusehen ist. Im Falle der Vermietung der ge-
samten Wohnung genügt ein Blick in den Hauptmietvertrag.
Im Falle der Vermietung nur eines Teils der Wohnung wird
ein Gewinn erzielt, wenn der verlangte Untermietzins nicht
prozentual der vollständig und gemeinsam genutzten Fläche
entspricht. Die gewinnbringende Untervermietung soll mit
Flatow ferner dadurch gerechtfertigt sein, dass die Absicht,
Gewinne zu erzielen, mit der Rechts- und Sozialordnung in
Einklang stehe.19 Davon abgesehen, dass es viele Güter gibt,
mit denen man überhaupt keinen Gewinn erzielen darf, sind
auch der Möglichkeit, durch die Vermietung von Wohnraum
Gewinne zu erzielen, Grenzen gesetzt (vgl. Mietpreisbremse,
das gesamte Kündigungs- und Preisrecht, sowie die Zweck-
entfremdungsverbotsgesetze und -verordnungen der Län-
der).

Einem weiteren Argument Flatows dahingehend, dass die
Untermieterin den Wohnraum verliere, wenn die Hauptmie-
terin gewinnbringend und insbesondere unter Verstoß gegen
die §§ 556d ff. BGB untervermietet, kann nur entgegenge-
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8 Flatow, ebd., S. 4. 
9 So lag der Fall in BGH, Urt. v. 27.9.2023 – VIII ZR 88/22, WuM

2023, 751 (Speditionsfirma).
10 Anders sieht es bei der Information über die Höhe des vereinbarten

Untermietzinses aus, da hier datenschutzrechtliche Erwägungen
nicht entgegenstehen. Sieht man in der Höhe des vereinbarten
Untermietzinses überhaupt ein personenbezogenes Datum i. S. d.
Art. 4 Nr. 1 DS-GVO, stellt sich die Verarbeitung dennoch als
rechtmäßig dar. Denn jedenfalls dürfte Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f)
DS-GVO einschlägig sein. Die Vermieterin dürfte ein berechtigtes
Interesse an der Datenverarbeitung haben, um eine Untermietge-
nehmigung nur dann zu erteilen, wenn sie dies auch muss. Da die
Höhe des vereinbarten Untermietzinses geringe Aussagekraft über
die Haupt- und Untermieterin besitzt, dürfte die vorzunehmende
Interessenabwägung an der Datenverarbeitung kaum zugunsten
dieser ausfallen.

11 BGH, Urt. v. 27.9.2023 – VIII ZR 88/22, WuM 2023, 751 Rn. 18
(Speditionsfirma). 

12 Wiederhold, in: BeckOK BGB, 1.2.2024, § 553 Rn. 7; Blank, in:
Blank/Börstinghaus, 5. Aufl. 2017, § 553 Rn. 4; Siegmund, in:
Blank/Börstinghaus/Siegmund, 7. Aufl. 2023, § 553 Rn. 6.

13 Kappus, NJW 2024, 29, 31.
14 Hinz, WuM 2023, 65, 66.
15 Caspers, PiG 112 (2023), 79, 91.
16 Meyer-Abich, NZM 2020, 19, 21.
17 Flatow, AnwZert MietR 6/2024 Anm. 2, S. 4.
18 Flatow, ebd., S. 3. 
19 Flatow, ebd., S. 4. 
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nat, Urt. v. 11. 11.2022 – V ZR 213/21, NJW 2023, 217
[= WuM 2023, 167] Rn. 37). 

18 b) ... 

19 2. Ferner ist nicht zu beanstanden, dass das Berufungs-
gericht den zu TOP 15 gefassten Beschluss vom 15.10.2021
über die Erhebung einer Sonderumlage zur Prozessfinan-
zierung für rechtmäßig erachtet. Die Kompetenz, durch Be-
schluss über die gerichtliche Geltendmachung der verge-
meinschafteten Ansprüche und die mit der Prozessführung
im Zusammenhang stehenden Fragen zu entscheiden, steht
ebenfalls allein der Gesamtgemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer zu. ... 

20 a) ... 

21 b) Entgegen der Ansicht der Revision wird die Wirk-
samkeit des Beschlusses über die Erhebung der Sonderum-
lage auch nicht deshalb in Frage gestellt, weil die auf die
jeweiligen Eigentümer entfallenden Anteile der der Gesamt-
höhe nach angegebenen Sonderumlage nicht in absoluten
Beträgen beziffert werden, sondern nur auf die aufgeführten
Miteigentumsanteile als Maßstab der auf die einzelnen Ei-
gentümer entfallenden Anteile der Sonderumlage Bezug ge-
nommen wird. 

22 aa) Der Inhalt eines Eigentümerbeschlusses muss, ins-
besondere, weil ein Sonderrechtsnachfolger nach § 10 Abs. 3
Satz 2 WEG an Beschlüsse gebunden ist, inhaltlich bestimmt
und klar sein. Es besteht ein Interesse des Rechtsverkehrs,
die durch die Beschlussfassung eingetretenen Rechtswir-
kungen der Beschlussformulierung entnehmen zu können.
Eigentümerbeschlüsse sind daher „aus sich heraus“ auszu-
legen, und Umstände außerhalb des protokollierten Be-
schlusses dürfen nur herangezogen werden, wenn sie nach
den besonderen Verhältnissen des Einzelfalls für jedermann
ohne Weiteres erkennbar sind (vgl. Senat, Urt. v. 8. 4. 2016
– V ZR 104/15, NJW-RR 2016, 985 [= WuM 2016, 518]
Rn. 9). Um eine Zahlungspflicht der Eigentümer zu begrün-
den, muss auch der Beschluss über die Erhebung einer Son-
derumlage hinreichend bestimmt sein. Da die Sonderumlage
der Sache nach eine Ergänzung des geltenden Wirtschafts-
plans ist (vgl. Senat, Urt. v. 13. 1. 2012 – V ZR 129/11,
NJW-RR 2012, 343 Rn. 15), muss der Beschluss anteilmä-
ßige Beitragsverpflichtungen der Wohnungseigentümer fest-
legen (vgl. Senat, Beschl. v. 15.6.1989 – V ZB 22/88, NJW
1989, 3018). Grundsätzlich muss damit in einem Beschluss
über die Erhebung einer Sonderumlage auch die auf den
einzelnen Eigentümer entfallende Summe betragsmäßig be-
stimmt sein. Es reicht aber aus, wenn der geschuldete Ein-
zelbetrag objektiv eindeutig bestimmbar ist und von den
Wohnungseigentümern selbst ohne Weiteres errechnet wer-
den kann (vgl. BayObLG, NZM 2003, 66; NJW-RR 1998,
1386; NJW-RR 1990, 720, 721; NJWE-MietR 1997, 36;
KG, NJW-RR 1991, 912; LG München I, ZMR 2021, 346 f.;
BeckOGK/G. Hermann, WEG [1.12.2023], § 28 Rn. 71;
Staudinger/Lehmann-Richter, BGB [2023], § 28 WEG
Rn. 36; a. A. Hügel/Elzer, WEG, 3. Aufl., § 28 Rn. 53). 

23 bb) Nach diesen Grundsätzen ist der angefochtene Be-
schluss über die Erhebung der Sonderumlage zweifellos
hinreichend bestimmt. Die Wohnungseigentümer haben be-
schlossen, eine Sonderumlage i.H.v. insgesamt 6000 € zu
erheben, die von den aufgeführten Wohnungseigentümern
anteilig entsprechend den in den Beschlusstext aufgenom-
menen Miteigentumsanteilen zu tragen ist. Auf der Grund-

lage dieses Maßstabs kann jeder Wohnungseigentümer den
auf ihn entfallenden Anteil an der Sonderumlage unschwer
ermitteln. ...

Einordnung beschlossener Maßnahme als 
Bau- oder als Erhaltungsmaßnahme allein 
nach objektiv-normativen Kriterien;
keine isolierte Anfechtung des 
Kostenverteilungsbeschlusses bei nicht 
ordnungsmäßiger Verwaltung 
entsprechender Erhaltungsmaßnahme

§§ 19, 20, 21 WEG

1. Ob eine beschlossene Maßnahme als Erhaltungsmaß-
nahme (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 WEG) oder Baumaßnahme
(§ 20 WEG) zu behandeln ist, bemisst sich alleine nach
objektiv-normativen Kriterien und ist nicht davon ab-
hängig, wie die Wohnungseigentümer die entsprechende
Maßnahme einordnen.

2. Eine Erhaltungsmaßnahme, die nicht ordnungsmä-
ßiger Verwaltung entspricht, ist nicht als Baumaßnahme
(§ 20 WEG) mit den Kostenfolgen des § 21 WEG zu be-
handeln. Herrscht Streit über die Ordnungsgemäßheit
der Maßnahme, kann dies gerichtlich nur im Rahmen
der Anfechtung des Beschlusses über die Erhaltungs-
maßnahme geklärt werden und nicht bei der isolierten
Anfechtung des Beschlusses über die Kostenverteilung. 

LG Frankfurt a. M., Urt. v. 6. 6. 2024 – 2-13 S 603/23

(AG Kassel, Urt. v. 31.8.2023 – 803 C 965/23)

Zum Sachverhalt: I. Die Parteien streiten um eine Be-
schlussanfechtung. Die Wohnungseigentümergemeinschaft
besteht aus sechs Eigentümern. Die Gemeinschaft führt ei-
nen Streit mit dem Bauträger, u. a. um fehlende Stand- und
Absturzsicherungen der Umwehrungen der Balkone und
Terrassen. Zur Sicherung der Balkone waren vor der Be-
schlussfassung Gerüste um die Balkone angebracht.

Gegenstand der Beschlussfassung der Eigentümerversamm-
lung war der Umgang der Gemeinschaft mit der bestehenden
Situation. In der Gemeinschaft herrscht Streit, auf welchem
Wege die Sanierung erfolgen könne. Während die Kläger
der Auffassung sind, eine fachgerechte Sanierung erfordere
die Neuanbringung eines Geländers, sind die übrigen Woh-
nungseigentümer der Auffassung, es genüge, durch einen
Anker die mangelhafte Befestigung des Geländers an dem
Haus zu beheben.

Hinsichtlich der Einladung der Versammlung wird auf die
Anl. 1 Bezug genommen. Dort ist u. a. ausgeführt, dass die
durch den Bauträger angebrachten Balkongeländer bauord-
nungsrechtlich unzulässig sind, der Bauträger jedoch die
Instandsetzung verweigere und die aktuell vorhandenen Ge-
rüste Kosten von 1226,30 € für drei Monate auslösten.

In der Versammlung wies der Verwalter u. a. darauf hin,
dass im Bauprozess das Gericht zu der Auffassung kommen
könne, dass lediglich eine Nachbesserung möglich sei, in
diesem Falle würde die Gemeinschaft nicht die Kosten für
die Anbringung neuer Balkongeländer erstattet bekommen.
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halten werden, dass dies grundsätzlich auch droht, wenn
die Untervermietung nicht angezeigt wird. Das führt aber
nicht dazu, dass die Genehmigungspflicht entfällt. Dass die
Untermieterin nicht nur auf den Bestand des Untermietver-
hältnisses, sondern auch auf den Bestand des Hauptmiet-
verhältnisses angewiesen ist und somit in der Regel prekärer
wohnt als die Hauptmieterin, ist nun einmal der Fall. Sie
verliert auch dann den Wohnraum, wenn die Hauptmieterin
schlicht nicht zahlt und sich mit den Einnahmen aus der
Untermiete absetzt. Die Untermieterin ist insgesamt gut be-
raten, sich den Hauptmietzins und die Genehmigung des
Untermietverhältnisses nachweisen zu lassen.

3. Die Bewertung eines berechtigten Interesses
im Lichte der Persönlichkeitsentfaltung im
Wohnraum
Die Bewertung einer gewinnerzielenden Untervermietung
als berechtigtes Interesse i.S.d. § 553 Abs. 1 Satz 1 BGB
ist insgesamt abzulehnen. Der Grund dafür liegt allerdings
nicht in dem Umstand, dass die Untermieterin weniger
schutzwürdig ist als die Hauptmieterin.20 Der Grund liegt
vielmehr im Vertragsverhältnis zwischen Vermieterin und
Hauptmieterin. Das Leistungsrecht, das die Mieterin durch
den Wohnraummietvertrag erwirbt, ist der Besitz an Raum
zu Wohnzwecken. Wohnen dient der persönlichen Entfaltung
der Mieterin innerhalb dieses Raums. Das hat das BVerfG
anschaulich wie folgt beschrieben: 

„Die Wohnung ist für jedermann Mittelpunkt seiner pri-
vaten Existenz. Der Einzelne ist auf den Gebrauch der
Wohnung zur Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse
sowie zur Freiheitssicherung und Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit angewiesen.“21

Die Vorschriften über die Wohnraummiete sind in diesem
Lichte auszulegen. Auch der Anspruch auf Erteilung einer
Genehmigung zur Untervermietung nach § 553 Abs. 1 Satz 1
BGB ist unter dieser Zielrichtung zu verstehen: Er dient
der Freiheitssicherung und Entfaltung der Persönlichkeit
der Mieterin innerhalb ihres Gebrauchsrechts an der Woh-
nung. Der Mieterin soll die Überlassung eines Teils ihres
Wohnraums an Dritte also insoweit ermöglicht werden, als
dies ihren eigenen Wohnzwecken entspricht. Im Fall der
Aufnahme einer Untermieterin hat die Mieterin ein berech-
tigtes Interesse an der Untervermietung zunächst deswegen,
weil es sich bei der Entscheidung, die Wohnung mit einer
anderen Person teilen zu wollen, um eine Ausübung ihres
Persönlichkeitsrechts handelt. Andererseits mag die Mieterin
finanziell aufgrund später hinzutretender Umstände auf Ein-
nahmen aus einer Untervermietung angewiesen sein, um in
der Wohnung verbleiben zu können. Das gilt insbesondere
für die Fälle der Untervermietung zur Erhaltung als Neben-
wohnung sowie die Untervermietung der (nahezu) gesamten
Wohnung22 auf Zeit in der Absicht, zurückzukehren und die
Wohnung in Zukunft wieder zu bewohnen. 

Bei einer Untervermietung zur Gewinnerzielung liegt ein
berechtigtes Interesse in diesem Sinne hingegen nicht vor.
Denn dieser Fall betrifft die wirtschaftliche Verwertung des
Wohnraums und ist vom vertraglich zugrunde gelegten
Wohnzweck im Sinne einer Persönlichkeitsentfaltung im
Raum nicht umfasst. Hier unterscheiden sich Sacheigentum
an der Wohnung und das vertraglich vereinbarte Besitzrecht:
Das Sacheigentum an einer Wohnung umfasst, will man
letztlich eine verfassungsrechtliche Abgrenzung treffen, die

eng mit der Persönlichkeit verbundene Nutzung des Wohn-
raums, aber auch dessen wirtschaftliche Verwertung. Die
verfassungsrechtliche Eigentumsfreiheit der Mieterin, die
das BVerfG im Jahr 1993 anerkannt hat, beruht hingegen
auf dem Besitzrecht aus dem Wohnraummietvertrag. Dieses
richtet sich auf das Wohnen zur Entfaltung der Persönlichkeit
und geht darüber nicht hinaus, meint also gerade nicht die
wirtschaftliche Verwertung. Die Rechtssphären von Sach-
eigentümerin und Mieterin in Bezug auf den Wohnraum
decken sich insofern nicht. Während die Vermieterin nichts
daran hindert, die in ihrem Eigentum liegende Wohnung
gewinnbringend zu vermieten, fehlt der Mieterin hierzu
schlichtweg das berechtigte Interesse.

Der Vergleich zu anverwandten Schuldverhältnissen, etwa
der Gewerberaummiete oder dem Pachtverhältnis, bestätigt
den persönlichkeitsrechtlichen Gehalt der Wohnraummiete.
Jenen ist, im Gegensatz zur Wohnraummiete, die Erzielung
eines wirtschaftlichen Gewinns zweckmäßig zugrunde ge-
legt. Es bleibt natürlich auch der Wohnraummieterin unbe-
nommen, einer Erwerbstätigkeit im Wohnraum nachzuge-
hen. So kann die Wohnraummieterin ihren heimischen
Schreibtisch im Sinne eines Home-Office verwenden. Denn
insgesamt bleiben die Räume dem Vertragszweck Wohnen
gewidmet. Eine Grenze wird dann erreicht sein, wenn der
Charakter als Wohnraum entweder in Gänze oder überwie-
gend aufgehoben wird. Deswegen muss die Wohnraummie-
terin auch eine Erlaubnis zur teilgewerblichen Nutzung ein-
holen, sobald das Erwerbsgeschäft im Wesentlichen auf der
Nutzung der angemieteten Räume beruht, beispielsweise
weil die Räume der Kundschaft offenstehen. 

III. Zur Einordnung der Gewinnerzielung im
Rahmen der „Zumutbarkeit“
Das LG Berlin problematisiert die Frage der gewinnbrin-
genden Untervermietung nicht im Rahmen des „berechtigten
Interesses“ nach § 553 Abs. 1 BGB, sondern innerhalb der
„Zumutbarkeit“ gem. § 553 Abs. 2 BGB. Der Vermieterin
könne es hiernach unzumutbar sein, ihrer Mieterin die ge-
winnbringende Untervermietung ohne Partizipation zu er-
lauben.23 Auch die vorliegendem Beitrag zugrunde liegende
Entscheidung des LG Berlin stützt sich auf dieses Argu-
ment.

Die beiden Aspekte sollten allerdings unabhängig vonei-
nander bewertet werden. Das „berechtigte Interesse“ fällt
in die rechtliche Sphäre der Mieterin; es beschreibt die Ge-
samtheit der ihr zuzuerkennenden Interessen an einer Un-
tervermietung im Rahmen ihres wohnraummietvertraglichen
Nutzungsrechts. 
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20 Das wird zwar in der Tat für Fälle, in denen die Hauptmieterin
weiterhin in der Wohnung wohnt, die Folge sein. Denn das Miet-
verhältnis ist entweder nach § 573a Abs. 2 BGB leichter kündbar
oder unterliegt in Fällen des § 549 Abs. 2 Nr. 2 BGB von vorne-
herein nicht dem wohnraummietrechtlichen Kündigungs- oder
Preisrecht.

21 BVerfG, Beschl. v. 26.5.1993 – 1 BvR 208/93, WuM 1993, 377,
378 Rn. 21.

22 Nach der Rspr. ist stets erforderlich, dass der Mieter den Gewahr-
sam an dem Wohnraum nicht vollständig aufgibt, BGH, Urt. v.
13.9.2023 – VIII ZR 109/22, WuM 2023, 755.

23 LG Berlin, Urt. v. 21.8.2019 – 64 S 266/18, juris.
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werber aus den Verträgen mit dem Veräußerer durch Mehr-
heitsbeschluss an sich ziehen. In der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist insoweit anerkannt, dass die Woh-
nungseigentümergemeinschaft mehrheitlich beschließen
kann, wegen eines Mangels des Gemeinschaftseigentums
Vorschuss zu fordern oder einen auf die Beseitigung von
Mängeln des Gemeinschaftseigentums gerichteten Erfül-
lungs- oder Nacherfüllungsanspruch durchzusetzen (vgl. Se-
nat, Urt. v. 15.1.2010 – V ZR 80/09, NJW 2010, 933 Rn. 7;
BGH, Urt. v. 12.4.2007 – VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42
Rn. 20). Auch nach dem am 1.12.2020 in Kraft getretenen
Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz  (WEMoG) ist
die GdWE nach § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 2 Nr. 2 WEG befugt,
die auf Beseitigung von Mängeln am Gemeinschaftseigen-
tum gerichteten Rechte der Erwerber von Wohnungseigen-
tum durch Mehrheitsbeschluss zur alleinigen Durchsetzung
an sich zu ziehen (vgl. Senat, Urt. v. 11. 11. 2022 – V ZR
213/21, NJW 2023, 217 [= WuM 2023, 167] Rn. 30; BGH,
Urt. v. 9.11.2023 – VII ZR 241/22, NZM 2024, 113 [= WuM
2024, 299] Rn. 32).

15 (b) Entscheidend für die alleinige Beschlusskompetenz
der Gesamtgemeinschaft sprechen die Gründe, die zur An-
erkennung der Vergemeinschaftung geführt haben. Schon
im Ausgangspunkt bezieht sich die Vergemeinschaftung der
auf Beseitigung von Herstellungsmängeln am Gemein-
schaftseigentum gerichteten werkvertraglichen Erfüllungs-
oder Nacherfüllungsansprüche regelmäßig auf die Indivi-
dualrechte aller Wohnungseigentümer und nicht nur der
Mitglieder einzelner Untergemeinschaften. Damit begründet
die Gesamtgemeinschaft ihre alleinige Zuständigkeit und
schließt ein selbstständiges Vorgehen der Erwerber aus (§ 18
Abs. 1 WEG). Den einzelnen Wohnungseigentümern wird
die materielle Ausübungsbefugnis entzogen mit der Folge
des Verlusts auch der Prozessführungsbefugnis kraft Ge-
setzes (vgl. Senat, Urt. v. 11.11. 2022 – V ZR 213/21, NJW
2023, 217 [= WuM 2023, 167] Rn. 34). Geltend machen
kann die Mängelrechte im Außenverhältnis allein die Ge-
samtgemeinschaft, die – anders als die rechtlich unselbst-
ständige Untergemeinschaft (vgl. Senat, Urt. v. 10.11.2017
– V ZR 184/16, NJW 2018, 1309 [= WuM 2018, 100]
Rn. 18) – partei- und rechtsfähig ist (§ 9a Abs. 1 Satz 1
WEG). Der Entzug der materiellen Ausübungsbefugnis mit
der Folge des Verlusts auch der Prozessführungsbefugnis
kraft Gesetzes stellt jedenfalls bei vertraglich begründeten
Individualrechten einen gravierenden Eingriff in die Pri-
vatautonomie (Art. 2 Abs. 1 GG) dar, die auch verbürgt,
dass eigene Rechte grundsätzlich selbst ausgeübt und pro-
zessual durchgesetzt werden können (Senat, Urt. v.
11.11.2022 – V ZR 213/21, a. a.O. Rn. 34). Daher können
die Ansprüche der Erwerber nur vergemeinschaftet werden,
wenn die ordnungsgemäße Verwaltung ein gemeinschaftli-
ches Vorgehen erfordert. Die ordnungsgemäße Verwaltung
erfordert es regelmäßig, dass alle Wohnungseigentümer ei-
nen gemeinschaftlichen Willen darüber bilden, wie die ord-
nungsgemäße Herstellung des Gemeinschaftseigentums zu
bewirken ist. Nur eine solche gemeinschaftliche, allein ver-
bindliche und koordinierte Willensbildung verhindert zudem,
dass der Veräußerer verschiedenartigen Ansprüchen ausge-
setzt wird, die letztlich doch nicht durchsetzbar wären (vgl.
BGH, Urt. v. 12.4.2007 – VII ZR 236/05, BGHZ 172, 42
Rn. 20), und ermöglicht eine effektive Durchsetzung der
werkvertraglichen Sachmängelansprüche im Außenverhält-
nis. Das gilt nicht nur im Hinblick auf Erfüllungs- oder

Nacherfüllungsansprüche, sondern auch für Ansprüche auf
Vorschuss oder Aufwendungsersatz, die davon abhängen,
wie die Selbstvornahme bewirkt wird. Letztlich liegt es
auch im Interesse des Veräußerers, dass sich nicht unter-
schiedliche Untergemeinschaften wegen des gleichen Sach-
mangels an verschiedenen Gebäuden einer Mehrhausge-
meinschaft für die Geltendmachung unterschiedlicher Sach-
mängelansprüche entscheiden. 

16 (c) Die Beschlusskompetenz für die Vergemeinschaftung
von Mängelrechten steht auch dann allein der Gesamtge-
meinschaft und nicht der Untergemeinschaft zu, wenn die
Mängel nur den einer Untergemeinschaft zugeordneten Teil
der Anlage betreffen. Denn die gebotene effektive Rechts-
verfolgung wäre beeinträchtigt, wenn eine einzelne ver-
selbstständigte Untergemeinschaft eigenverantwortlich über
das weitere Vorgehen entscheiden könnte. Vielfach wird
sich im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verge-
meinschaftung der auf Beseitigung von Herstellungsmängeln
am Gemeinschaftseigentum gerichteten werkvertraglichen
Erfüllungs- oder Nacherfüllungsansprüche nicht mit der
notwendigen Sicherheit abschätzen lassen, ob sich ein Sach-
mangel auf das Gebäude beschränkt, an welchem sich Man-
gelsymptome zeigen, oder ob andere Häuser der Mehrhaus-
anlage Sachmängel gleicher Art aufweisen, ohne dass bereits
Mangelsymptome hervorgetreten sind. Denkbar ist ebenfalls,
dass ein Haus einer Mehrhausanlage einen Sachmangel auf-
weist, die Mangelsymptome aber an einem anderen Gebäude
der Anlage zum Vorschein treten. Eine auf Mängel des „ei-
genen“ Hauses beschränkte Beschlusskompetenz der Un-
tergemeinschaft würde zu nicht hinnehmbaren Rechtsun -
sicherheiten im Hinblick auf die Beschlusskompetenz füh-
ren. Bei Beschlussfassung ließe sich nämlich vielfach nicht
mit der notwendigen Sicherheit abschätzen, ob sich ein
Mangel auf ein Gebäude – gegebenenfalls auf welches –
beschränkte, so dass die jeweils betroffene Untergemein-
schaft über die Vergemeinschaftung der werkvertraglichen
Erfüllungs- oder Nacherfüllungsansprüche entscheiden
dürfte, oder ob die Gesamtgemeinschaft den Vergemein-
schaftungsbeschluss fassen müsste. Bisweilen bedürfte es
zur Klärung der Beschlusskompetenz vorab einer nicht pro-
zessökonomischen und kostenintensiven Beweisaufnahme
über Art und Umfang der Sachmängel. Unter Umständen
träte erst nach Beschlussfassung zutage, dass die unzustän-
dige Gemeinschaft den Beschluss gefasst hat, weil der Um-
fang der Sachmängel bei Beschlussfassung unzutreffend
eingeschätzt wurde. Es muss aber von vornherein klar und
eindeutig feststehen, welchem Rechtsträger die Beschluss-
kompetenz zusteht; dieses Ergebnis lässt sich nur erzielen,
indem die Beschlusskompetenz allein der Gesamtgemein-
schaft zugeordnet wird. 

17 bb) Anders als die Revision meint, fehlt es der GdWE
selbst dann nicht an einer Beschlusskompetenz für die Ver-
gemeinschaftung der Mängelrechte durch den Beschluss zu
TOP 5 der Eigentümerversammlung vom 4. 2.2020, wenn
die Klägerin mit drei Wohnungseigentümern nicht durch
Bauträgerverträge, sondern durch Kaufverträge verbunden
sein sollte. Eine unterschiedliche Beurteilung der Befugnisse
der GdWE danach, ob sich die Ansprüche nach Kauf- oder
Werkvertragsrecht richten, findet im Gesetz keine Stütze;
für eine solche Differenzierung der auf das gleiche Ziel ge-
richteten Ansprüche besteht jedenfalls dann kein Anlass,
wenn – wie hier – gleichgerichtete Ansprüche mehrerer Er-
werber gegen einen einzigen Veräußerer bestehen (vgl. Se-
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Die Frage der „Zumutbarkeit“ ist dagegen in der rechtlichen
Sphäre der Vermieterin zu verorten. Ist die Überlassung nur
bei einer angemessenen Erhöhung der Miete zumutbar, so
kann die Vermieterin die Erlaubnis davon abhängig machen,
dass die Mieterin sich mit einer solchen Erhöhung einver-
standen erklärt. Üblicherweise fallen hierunter solche Fälle,
in denen die Untervermietung auch tatsächlich Auswirkun-
gen für die Vermieterin hat. Exemplarisch hierfür sind die
höhere Belegung der Wohnung oder zusätzliche Aufwen-
dungen infolge einer stärkeren Abnutzung.24 Die Erhöhung
des Mietzinses entspricht damit einer Anpassung an die sich
infolge der Untermieterlaubnis verändernde vertragliche
Leistung der Vermieterin.

Wenn die Mieterin nun gewinnbringend untervermietet, be-
rührt das die rechtliche Sphäre der Vermieterin nicht. Hier
überzeugen auch nicht die Ausführungen des LG Berlin,
die Erlaubnis sei der Vermieterin deswegen unzumutbar,
weil sie letztlich das Gebrauchsrecht der Mieterin erweitere
und hierdurch eine zusätzliche, am Markt regelmäßig ge-
sondert vergütete Leistung erbringe.25

Wie die Gewinnerzielung nämlich die rechtliche Sphäre der
Vermieterin berühren soll, erschließt sich nicht.26 Richtig
wäre es dagegen gewesen, das durch die Erlaubnis einer
gewinnerzielenden Untervermietung von Wohn- zu Verwer-
tungsinteressen erweiterte Nutzungsrecht stattdessen im
Rahmen des „berechtigten Interesses“ gem. § 553 Abs. 1
BGB zu behandeln.

IV. Der Verstoß gegen die Vorschriften der
Mietpreisbremse
Auf der Grundlage des Gesagten bedarf es eigentlich keiner
weiteren Ausführungen zur Mietpreisbremse. Unabhängig
von ihrer Existenz und Geltung besteht für die gewinnbrin-
gende Untervermietung in keinem Fall ein berechtigtes In-
teresse.

Die gegenteilige Annahme einer Berechtigung zur gewinn-
bringenden Untervermietung wird für Fälle, in denen zu-
gleich ein Verstoß gegen die Vorschriften der Mietpreis-
bremse vorliegt, umso weniger nachvollziehbar. Wäre die
Hauptmieterin zur gewinnbringenden Untervermietung be-
rechtigt, sofern sie die Vermieterin Teil am Gewinn haben
lässt, ließe dies Raum für ein kollusives Zusammenwirken
von Vermieterin und Hauptmieterin auf Kosten der Unter-
mieterin.27

Wenn mit dem BGH ein berechtigtes Interesse im Grundsatz
jedes Interesse meint, das mit der geltenden Rechts- und
Sozialordnung in Einklang steht, kann die mietpreisbrem-
senwidrige Untervermietung hierunter nicht fallen. So hat
sich auch das LG Berlin eindeutig positioniert.28

Die Mietpreisbremse soll nicht nur der Einzelnen die Mög-
lichkeit verschaffen, einen wucherartigen Mietzins abzu-
senken.29 Sie soll zugleich als Regelungsinstrument die Ge-
samtmieten dämpfen und hierdurch einen Effekt auf die an-
gespannten Wohnungsmärkte selbst haben.30 Ihre Beachtung
ist in einer Rechts- und Sozialordnung unbedingt angezeigt,
nicht zuletzt auch, um der Fortführung eines „zweiten Woh-
nungsmarktes“31 prekärer Untermietverhältnisse entgegen-
zuwirken. 

Der Verstoß gegen die Mietpreisbremse spielt sich im Ver-
hältnis zwischen Hauptmieterin und Untermieterin ab. Von
letzterer ist der überhöht vereinbarte Untermietzins zu zah-

len. Das gilt jedenfalls so lange, bis sie gegenüber der Haupt-
mieterin ihre Rechte aus den §§ 556d ff. BGB geltend macht.
Im Verhältnis zur Vermieterin handelt die Hauptmieterin
aber vertragswidrig. Wegen der Untervermietung mit Ge-
winnerzielungsabsicht, nicht zuletzt aufgrund des Verstoßes
gegen die Mietpreisbremse, ist ihr die Berechtigung zur
Untervermietung abzuerkennen. In der Folge wäre letztlich
eine Abmahnung hinzunehmen. 

V. § 549 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB
An dem Ergebnis, dass die Hauptmieterin nicht zur gewinn-
bringenden Untervermietung berechtigt ist, ändern auch die
Vorschriften der § 549 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB nichts. Liegt
ein Mietverhältnis über Wohnraum nur für den vorüberge-
henden Gebrauch (Nr. 1) oder eines über in der Wohnung
der Vermieterin belegenen und von dieser zu möblierenden
Wohnraum (Nr. 2) vor, so finden unter anderem die §§ 556d ff.
BGB keine Anwendung. Das könnte den Schluss erlauben,
dass in derartigen Fallgruppen eine gewinnbringende Un-
tervermietung durch die Hauptmieterin doch zulässig ist.
Dem ist allerdings nicht so. Denn auch in diesen Fallgruppen
ändert sich nichts an der Feststellung, dass das Gebrauchs-
recht der Hauptmieterin nur das Wohnen erfasst und nicht
die gewinnbringende Untervermietung. Allenfalls könnte
anzunehmen sein, dass es der Hauptmieterin gestattet ist,
einen Abschlag für die Abnutzung der Möbel und weiterer
gemeinsam genutzter Gegenstände zu verlangen. Dabei han-
delt es sich aber nicht um eine Verwertung des Wohnraums
an sich, sondern der im Eigentum der Hauptmieterin ste-
henden Gegenstände.

VI. Fazit
Vorliegend wurde gezeigt, dass die Erlaubnis einer Unter-
vermietung im Rahmen von Wohnraummietverhältnissen
nicht zur Gewinnerzielung berechtigen kann. Die Entschei-
dung, den gesamten Wohnraum oder Teile davon unterzu-
vermieten, ist Teil der Persönlichkeitsentfaltung im Wohn-
raum. Sie dient der freiheitlichen Gestaltung des eigenen
Lebens im Wohnraum sowie dessen Erhalt. Eine Grenze ist
dann erreicht, sobald darüber hinaus ein wirtschaftlicher
Gewinn aus der Untervermietung gezogen werden soll. Die
zu erwartende Revisionsentscheidung des BGH im Fall des
LG Berlin32 könnte nun eine Gelegenheit darstellen, den
rechtlichen Gehalt der Untermiete dahingehend zu präzi-
sieren. Insgesamt könnte er damit der dogmatischen Erfas-
sung des Wohnraummietverhältnisses selbst eine klarere Li-
nie verleihen. 
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24 LG Berlin, Urt. v. 7.4.2022 – 67 S 7/22, WuM 2022, 345.
25 LG Berlin, Urt. v. 21.8.2019 – 64 S 266/18, juris Rn. 3.
26 Im Ergebnis auch so, wenngleich mit anderer Konsequenz Flatow,

AnwZert MietR 6/2024 Anm. 2, S. 5.
27 Hinz, WuM 2023, 65, 70.
28 LG Berlin, Urt. v. 26.4.2022 – 65 S 221/21, WuM 2022, 489.
29 Zur Einordnung der Mietpreisbremse als Spezifizierung des Wu-

chers Rödl/von Restorff, WuM 2020, 57, 59.
30 BVerfG, Beschl. der 3. Kammer des Ersten Senats v. 18.7.2019 –

1 BvL 1/18, WuM 2019, 510, Rn. 60.
31 LG Berlin, Urt. v. 8.2.2017 – 65 S 433/16, WuM 2017, 266, 280.
32 Die Revision gegen LG Berlin, Urt. v. 27.9.2023 – 64 S 270/22,

WuM 2023, 690 wird beim BGH unter dem Az. VIII ZR 228/23
geführt.

00_WuM_0724_Layout 1  04.07.24  14:03  Seite 370

lassenen Revision möchte die Klägerin die Wiederherstel-
lung der amtsgerichtlichen Entscheidung erreichen. Die Be-
klagte beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels. 

6 Aus den Gründen: I. Das Berufungsgericht meint, die
angefochtenen Beschlüsse seien nicht nichtig und wider-
sprächen zudem nicht den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Verwaltung. Entscheidend sei, dass die Eigentümerversamm-
lung der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft die
Ausübung der Erfüllungs- und Nacherfüllungsansprüche so-
wie der Sachmängelrechte mit Beschluss vom 4.2.2020 an
sich gezogen habe. Hierzu sei sie auch nach Inkrafttreten
des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WEMoG)
berechtigt gewesen. Dieser Beschluss sei weder angefochten
worden noch sei er mangels Beschlusskompetenz der GdWE
nichtig. Zwar könnten in Mehrhausanlagen – wie hier –
durch Vereinbarung weitgehend verselbstständigte Unterge-
meinschaften gebildet werden. Das bedeute aber nicht, dass
allein der jeweiligen Untergemeinschaft die Beschlusskom-
petenz für die Vergemeinschaftung von Rechten gegenüber
dem Bauträger zukomme. Vom Gesetz abweichende Rege-
lungen in der Gemeinschaftsordnung müssten klar und ein-
deutig formuliert sein. Die Gemeinschaftsordnung der Be-
klagten verhalte sich in keiner Weise zu der Geltendmachung
von Sachmängelansprüchen gegen den Bauträger. Die Be-
schlusskompetenz für die Entscheidung über deren Verge-
meinschaftung stehe allein der Gesamtgemeinschaft zu,
denn nur diese sei rechtsfähig. Daher dürfe die Gesamtge-
meinschaft auch über die Fortführung des von ihr eingelei-
teten Rechtsstreits und dessen Finanzierung beschließen. 

7 Der Beschluss zu TOP 14 widerspreche auch nicht den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung. Er leide insbe-
sondere nicht an einem Ladungsmangel. Der Beschluss zu
TOP 15 sei inhaltlich hinreichend bestimmt und wirke nicht
zurück, da die Fälligkeit der Sonderumlage erst auf den
15.11. 2021 festgesetzt worden sei. 

8 II. Das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung stand. 

9 1. Zu Recht verneint das Berufungsgericht Beschluss-
mängel im Hinblick auf den Beschluss zu TOP 14 vom
15.10.2021. 

10 a) Der Beschluss zu TOP 14 ist nicht wegen mangelnder
Beschlusskompetenz der Gesamtgemeinschaft nichtig, wie
das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei annimmt. Die Ge-
samtgemeinschaft hat die auf Beseitigung von Baumängeln
am Gemeinschaftseigentum gerichteten Rechte der Woh-
nungseigentümer durch nicht angefochtenen Beschluss vom
4.2.2020 wirksam an sich gezogen und war infolgedessen
auch befugt, in der Wohnungseigentümerversammlung am
15. 10. 2021 über die mit der Prozessführung im Zusam-
menhang stehenden Folgeangelegenheiten zu entscheiden. 

11 aa) Den TOP 14 zugrundeliegenden Beschluss über die
Vergemeinschaftung der Mängelrechte vom 4.2.2020 konnte
nur die Gesamtgemeinschaft fassen, nicht aber die Unter-
gemeinschaft G. straße 54. 

12 (1) Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 WEG können allerdings
in Mehrhausanlagen durch Vereinbarung – wie hier – weit-
gehend verselbstständigte Untergemeinschaften gebildet wer-
den (st. Rspr.; vgl. nur Senat, Urt. v. 16.7.2021 – V ZR
163/20, NJW 2021, 3057 [= WuM 2021, 581] Rn. 7 m.w.N.).
Damit ist aber nicht gesagt, dass ausschließlich die auf diese
Weise gebildeten Untergemeinschaften über sämtliche „ih-
rer“ Angelegenheiten eigenständig entscheiden dürfen. Nach

der Rechtsprechung des Senats kann den Mitgliedern der
für einzelne Gebäude oder Gebäudekomplexe gebildeten
Untergemeinschaften durch die Gemeinschaftsordnung für
eine Mehrhausanlage zwar die Kompetenz eingeräumt wer-
den, unter Ausschluss der anderen Eigentümer die Durch-
führung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen zu beschließen, die ein zu der jeweiligen
Untergemeinschaft gehörendes Gebäude betreffen, wenn
zugleich bestimmt wird, dass die durch diese Maßnahmen
verursachten Kosten im Innenverhältnis allein von den Mit-
gliedern der jeweiligen Untergemeinschaft zu tragen sind
(vgl. Senat, Urt. v. 10.11.2017 – V ZR 184/16, NJW 2018,
1309 [= WuM 2018, 100] Rn. 21 ff.). Der Senat hat aber
andererseits entschieden, dass auch dann, wenn nach der
Gemeinschaftsordnung einer Mehrhausanlage Untergemein-
schaften in eigener Zuständigkeit nach dem Vorbild selbst-
ständiger Eigentümergemeinschaften über die Lasten und
Kosten entscheiden, für die Gesamtgemeinschaft eine ein-
heitliche Jahresrechnung erstellt und beschlossen werden
muss (vgl. Senat, Urt. v. 16.7.2021 – V ZR 163/20, NJW
2021, 3057 [= WuM 2021, 581] Rn. 8 ff.). Wie es sich ver-
hält, wenn eine Untergemeinschaft – wie hier – nach der
Teilungserklärung eine eigene Teilversammlung abhalten
darf und gleichwohl die Versammlung aller Wohnungsei-
gentümer in einer die Untergemeinschaft betreffenden An-
gelegenheit abgestimmt hat, hat der Senat ausdrücklich of-
fengelassen (vgl. Senat, Urt. v. 26.6.2020 – V ZR 199/19,
NJW-RR 2020, 959 [= WuM 2020, 516] Rn. 14). Diese
Frage kann auch hier dahinstehen. 

13 (2) Sind nach der Gemeinschaftsordnung einer Mehr-
hausanlage weitgehend verselbstständigte Untergemein-
schaften gebildet, kann richtigerweise nur die Gesamtge-
meinschaft der Wohnungseigentümer die den einzelnen Er-
werbern aus den jeweiligen Verträgen mit dem Veräußerer
wegen Mängeln des Gemeinschaftseigentums zustehenden
Rechte auf ordnungsgemäße Herstellung des Gemeinschafts-
eigentums durch Mehrheitsbeschluss zur alleinigen Durch-
setzung an sich ziehen (ähnlich auch Eichhorn, ZfIR 2015,
8, 10). 

14 (a) Im Ausgangspunkt stehen die Rechte wegen Mängeln
des Gemeinschaftseigentums den Erwerbern aus den mit
dem Veräußerer jeweils geschlossenen Verträgen zu. Daher
ist der Erwerber von Wohnungseigentum grundsätzlich be-
rechtigt, seine individuellen Rechte aus dem Vertrag mit
dem Veräußerer selbstständig zu verfolgen, solange durch
sein Vorgehen gemeinschaftsbezogene Interessen der Woh-
nungseigentümer oder schützenswerte Interessen des Ver-
äußerers nicht beeinträchtigt sind. So kann der Erwerber
die nicht gemeinschaftsbezogenen Rechte auf großen Scha-
densersatz oder Rücktritt selbstständig geltend machen.
Aber auch die auf ordnungsgemäße Herstellung des Ge-
meinschaftseigentums gerichteten Mängelansprüche kann
der Erwerber grundsätzlich selbstständig verfolgen. Die
GdWE ist jedoch für die Geltendmachung und Durchsetzung
solcher Rechte von vornherein allein zuständig, die ihrer
Natur nach gemeinschaftsbezogen sind und ein eigenstän-
diges Vorgehen des einzelnen Wohnungseigentümers nicht
zulassen. Das betrifft die Rechte auf Minderung und auf
kleinen Schadensersatz. Darüber hinaus kann die Woh-
nungseigentümergemeinschaft im Rahmen der ordnungs-
mäßigen Verwaltung des Gemeinschaftseigentums die Aus-
übung der auf die ordnungsgemäße Herstellung des Ge-
meinschaftseigentums gerichteten Rechte der einzelnen Er-
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